
Schulgesetz für Berlin (SchulG)
– Auszug –

Vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26); geändert durch Artikel III des Gesetzes
vom 23. Juni 2005 (GVBl. S. 322); geändert durch Erstes Gesetz zur Änderung des

Schulgesetzes vom 30. März 2006

(GVBl. S. 299)

§ 1
Auftrag der Schule

1Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen
Entfaltung zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft, gründliches Wissen und
Können zu vermitteln. 2Ziel muss die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, welche
fähig sind, der Ideologie des Nationalsozialismus und allen anderen zur Gewaltherrschaft
strebenden politischen Lehren entschieden entgegenzutreten sowie das staatliche und ge-
sellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie, des Friedens, der Freiheit, der
Menschenwürde, der Gleichstellung der Geschlechter und im Einklang mit Natur und
Umwelt zu gestalten. 3Diese Persönlichkeiten müssen sich der Verantwortung gegenüber
der Allgemeinheit bewusst sein, und ihre Haltung muss bestimmt werden von der Aner-
kennung der Gleichberechtigung aller Menschen, von der Achtung vor jeder ehrlichen
Überzeugung und von der Anerkennung der Notwendigkeit einer fortschrittlichen Gestal-
tung der gesellschaftlichen Verhältnisse sowie einer friedlichen Verständigung der Völker.
4Dabei sollen die Antike, das Christentum und die für die Entwicklung zum Humanismus,
zur Freiheit und zur Demokratie wesentlichen gesellschaftlichen Bewegungen ihren Platz
finden.

§ 13
Religions- und Weltanschauungsunterricht

(1) 1Der Religions- und Weltanschauungsunterricht ist Sache der Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften. 2Als Träger von Religionsunterricht kommen nur solche
Vereinigungen in Betracht, die die Gewähr der Rechtstreue und der Dauerhaftigkeit bieten
und deren Bestrebungen und Tätigkeiten auf die umfassende Pflege eines religiösen
Bekenntnisses ausgerichtet und deren Mitglieder auf dieses Bekenntnis verpflichtet und
durch es verbunden sind.

(2) 1Der Religionsunterricht wird erteilt von Personen mit der Befähigung für ein Lehramt
und einer Prüfung im Fach Religionslehre oder von Personen, die ein fachwissenschaft-
liches Studium an einer Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung haben. 2Sie
werden von den Religionsgemeinschaften beauftragt. 3Von Personen, deren Muttersprache
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nicht Deutsch ist, sind die für die Ausübung eines Lehramtes erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse nachzuweisen. 4Als geeigneter Nachweis gilt das Große Deutsche
Sprachdiplom des Goethe-Instituts oder ein gleichwertiger Nachweis. 5Lehrkräfte an
öffentlichen Schulen haben das Recht, Religionsunterricht zu erteilen; diese
Unterrichtsstunden werden ihnen auf die Zahl der Pflichtstunden angerechnet. 6Aus der
Erteilung oder Nichterteilung des Religionsunterrichts dürfen den Lehrkräften keine Vor-
oder Nachteile erwachsen.

(3) 1Die Religionsgemeinschaften übernehmen die Verantwortung dafür, dass der Religi-
onsunterricht gemäß den für den allgemeinen Unterricht geltenden Bestimmungen durch-
geführt wird. 2Sie reichen bei der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung Rah-
menlehrpläne ein, die erkennen lassen müssen, dass der Religionsunterricht den pädago-
gischen und fachlichen Maßstäben gerecht wird, die an den allgemeinen Unterricht gestellt
werden.

(4) 1Über die Teilnahme am Religionsunterricht entscheiden die Erziehungsberechtigten
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter. 2Nach
Vollendung des 14. Lebensjahres steht dieses Recht den Schülerinnen und Schülern zu.

(5) 1Die Schule hat für die Erteilung des Religionsunterrichts an die nach Absatz 4 ord-
nungsgemäß angemeldeten Schülerinnen und Schüler wöchentlich zwei Unterrichtsstun-
den im Stundenplan der Klassen freizuhalten und unentgeltlich Unterrichtsräume zur Ver-
fügung zu stellen. 2Die nicht angemeldeten Schülerinnen und Schüler können während der
Religionsstunden unterrichtsfrei gelassen werden.

(6) Soweit Klassen nicht gebildet werden, gilt Absatz 5 mit der Maßgabe, dass die Schule
durch eine entsprechende Aufteilung des Unterrichtsangebots den nach Absatz 4 ange-
meldeten Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an zwei Stunden Religionsunterricht
je Woche zu ermöglichen hat.

(7) Für Weltanschauungsgemeinschaften gelten Absatz 1 Satz 2 und die Absätze 2 bis 6
sinngemäß.
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